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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 21.10.2021 Anhörung 
 
 

Bebauungsplan Nr. 314 Norderstedt "Ulzburger Straße/ Rüsternweg", Gebiet: südlich 
Heidbergstraße, westlich Ulzburger Straße, östlich U-Bahn, nördlich Rüsternweg, die 
externen Ausgleichsflächen befinden sich nördlich und südlich Schleswiger Hagen, 
westlich Kohtla-Järve-Straße,  
hier: Ergänzende Informationen zum Satzungsbeschluss 

 
 
 
Sachverhalt: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat in seiner Sitzung am 16.09.2021 den 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 314 Norderstedt „Ulzburger Straße / Rüstern-
weg“ beschlossen. 
In dieser Sitzung wurde durch den BUND eine weitere Stellungnahme zu Protokoll gegeben. 
In dieser Stellungnahme wird noch einmal erläutert, dass aus Sicht des BUND eine Potenz i-
alabschätzung nicht ausreichend ist, sondern eine Untersuchung erforderlich gewesen wäre. 
Dieser Aspekt wurde noch einmal durch einen externen Fledermausgutachter geprüft, be-
wertet und in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr am 16.09.2021 
ausführlich vorgestellt und fachlich diskutiert. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass den 
Anforderungen an den Fledermausschutz ausreichend Rechnung getragen wurde. 
 
Weiterhin ging noch eine Stellungnahme der Hamburger Hochbahn ein, die darauf hinwies, 
dass kein Erschütterungsgutachten erstellt wurde und daher Maßnahmen vorzusehen sind, 
um Erschütterungsschutz zu gewährleisten. Dieses wird im städtebaulichen Vertrag geregelt 
und ist dann im Rahmen des Bauantragsverfahrens zu berücksichtigen. 
 
Die vorgenannten Anregungen führen zu keiner Änderung der Planzeichnung, sondern ledig-
lich zu redaktionellen Änderungen und Ergänzungen. Die Stellungnahmen werden der Vor-
lage zum in der Stadtvertretung zu beratenden Satzungsbeschluss beigefügt. 
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